
 
Wir informieren Sie zur EU Datenschutz-Grundverordnung (EU 

DSGVO) nach Artikel 13 & 14 DSGVO 
 
Seit dem 25.05.2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) anzuwenden.  
Mit den nachfolgenden Informationen wird Ihnen ein Überblick über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch Fachdienst 26 der Stadtverwaltung Eisenach gegeben und 
Ihre Rechte als Betroffene*r dargestellt. 
 
 
Verantwortlicher:    Stadtverwaltung Eisenach 
      Der Oberbürgermeister 
      Markt 1 
      99817 Eisenach 
 
Innerorganisatorisch für die Datenverarbeitung verantwortlich: 
 
 
Fachdienst 26    Fachdienstleiterin 
Kindertageseinrichtungen & 
Jugendzentrum 
Telefon:     03691 – 670 784 
E-Mail:     kita@eisenach.de 
      
Beauftragter für den Datenschutz: 
Postanschrift     Datenschutzbeauftragter 
      Markt 2 
      99817 Eisenach 
 
Telefon:     03691 – 670 125 
E-Mail:     datenschutz@eisenach.de 
 
 
Zwecke der Datenverarbeitung: 
Die Angabe der Daten ermöglicht die Aufgabenerfüllung nach dem Thüringer 
Kindergartengesetz (ThürKigaG), dem Achten Sozialgesetzbuch (SBG VIII), dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB), dem Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG), der Abgabenordnung 
(AO) den entsprechenden Verordnungen, Satzungen und Richtlinien.  
 
 
 
 
 



 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 
 
§§ 61 ff. Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)  
Thüringer Kindergartengesetz, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, 
Kitagebührensatzung, Kitabenutzungssatzung, Hauptsatzung (§10a) 
 
 
Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: 
 
• Name, Anschrift, Geburtsdaten, Kontaktdaten 
• Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Familienstand 
• Gesundheitsdaten  
• Wirtschaftliche Verhältnisse  
• Bankverbindung  
• Vereinszugehörigkeit, Schulzugehörigkeit 
• Beruflicher Status 
• Qualifikation 
 
Mögliche Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten (je 
nach zu erfüllender Aufgabe): 
 
Insbesondere 
• Eltern/ Elternteile 
• Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte 
• andere Behörden (Gemeindeverwaltungen, Sozialamt, Landesverwaltungsamt, 

Jugendamt) 
• Kindertagesstätten in freier Trägerschaft oder in städtischer Trägerschaft 
• Schulen 
• Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (TMBWK)  
• Staatliches Schulamt Südthüringen 
 
Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland: 
 
Grundsätzlich findet keine Übermittlung an Drittländer statt. Zur Durchsetzung Ihrer Rechte 
oder der Ihrer Kinder, der Feststellung der Zuständigkeiten und dem Abgleich von 
Leistungsansprüchen, findet, wenn notwendig, eine personenbezogene Datenübermittlung an 
die erforderlichen Institutionen eines Drittlandes statt. Drittstaaten sind dabei alle Staaten, die 
nicht in der Europäischen Union angehören (z.B. Schweiz). 
 
Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines 
Angemessenheitsbeschlusses gem. Art. 45 DSGVO oder vorbehaltlich geeigneter Garantien 
gem. Art. 46 DSGVO. Ausnahmen sind in Art. 49 DSGVO geregelt, so sind Übermittlungen an 
ein Drittland u.a. durch Einwilligung oder auch wenn die Übermittlung zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, möglich.  



 
 
 
 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der jeweils 
vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist gespeichert. Grundlage dafür ist die Richtlinie über die 
Aufbewahrung von Akten und sonstigem Schriftgut in der Verwaltung des Freistaates 
Thüringen (veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 30/2014, S. 899-914). Nach Ablauf 
der jeweiligen Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht. 
 
Beispiele für Aufbewahrungsfristen: 
 
• Kindertagesbetreuung – Gebührenerhebung   - 10 Jahre 
• Kita-Platzvergabe       -  5 Jahre 
• Teilnahmelisten Ferienfreizeiten, Veranstaltungen, 

Projekte         - 5 Jahre 
• Personalkostenabrechnung      - 10 Jahre 
• beitragsfreies Jahr       - 10 Jahre 
• Wunsch- und Wahlrecht      - 10 Jahre 
• Jugendbeirat        - 3 Jahre 
• Ortsteilrichtlinie        -10 Jahre 
 
 
Betroffenenrechte 
 
Sie haben gemäß der EU Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte, Einzelheiten 
ergeben sich insbesondere aus Art. 15 – 18 und 21 der Verordnung: 
 
• Recht auf Auskunft über die zur Ihrer Person gespeicherten Daten 
• Recht auf Berichtigung, Vervollständigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 

oder Widerspruch gegen die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen; 
• Beschwerderecht beim Thüringer Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit 
 
 

Kontakt/ Adresse 
 
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 900455 
99107 Erfurt 
Telefon: 0361 – 57 311 29 00 



 
Telefax: 0361 – 57 311 29 04 
E-Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.de 

 
Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können 
Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht 
berührt.  
 
Wichtiger Hinweis: 
Werden die personenbezogenen Daten Ihrerseits nicht bereitgestellt, kann eine Gewährung 
von Leistungen und die Erfüllung anderer Aufgaben gem. SGB VIII oder eine fachlich fundierte 
Unterstützung in Problemsituationen nicht erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
  


